Teilnahmebedingungen für das Sommerlager Radstadt/Pongau 2011
1.Anmeldung und Vertragsabschluß

Die Anmeldung erfolgt auf dem vorgedruckten Personalbogen. Sie ist für uns gültig, wenn der komplett ausgefüllte Bogen ( inkl. Fragebogen) mit einer Anzahlung von € 50,-(bitte auf das Konto überweisen) bei uns eingegangen ist und wir der Anmeldung ihres Kindes zugestimmt haben. Sobald die komplette Anmeldung bei uns vorliegt und wir der Anmeldung zustimmen, erhalten Sie eine Anmeldebestätigung, in der Ihnen mitgeteilt wird, wo und bis wann der Restteilnehmerbeitrag zu überweisen ist. Erfolgt die Restzahlung nicht bis 8 Wochen vor dem Freizeitbeginn, berechtigt dies uns zur Auflösung des Reisevertrages und zur Berechnung von Schadenersatz in Höhe der entsprechenden Rücktrittsgebühren. Ändern sich

behördlich oder gesetzlich festgelegte Beförderungstarife oder Übernachtungs- und Verpflegungskosten, ist eine jederzeitige Anpassung des Reisepreises möglich. Übersteigen diese Preisänderungen 10 % des Reisepreises, ist der Teilnehmer zum kostenlosen Rücktritt berechtigt.

2.Rücktritt des Teilnehmers

Der Rücktritt muss schriftlich erfolgen. Maßgeblich für den Zeitpunkt ist der Eingang der Rücktrittserklärung bei uns. Die Stornierungsgebühren belaufen sich pro Teilnehmer auf

a) bis zum 01.03.10 eine Bearbeitungsgebühr von € 25 ,-

b) zwischen dem 01.03. und dem 31.05.10 50% des Reisepreises

c) nach dem 31.05.10 75% des Reisepreises.

3. Verhalten des Teilnehmers

Für die Freizeit ist es wichtig, dass sich die  Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die

Freizeitgemeinschaft und deren Programm einbringen, an deren Gestaltung mitwirken, bereit sind Gemeinschaftsaufgaben und Verantwortung zu übernehmen und die Anweisungen der Freizeitleitung sowie die Hausordnung zu beachten.

Sollte Ihr Kind während der Freizeit durch sein wiederholtes Fehlverhalten oder schwerwiegende Verstöße gegen die von uns bekanntgegebenen Regeln die Gemeinschaft oder die Freizeit gefährden, sind wir berechtigt, dieses von der weiteren Teilnahme an der Ferienfreizeit auszuschließen. Die dadurch entstehenden Kosten trägt der Teilnehmer bzw. die Erziehungsberechtigten.

Gleiches gilt, jedoch ohne Abmahnung, bei Diebstahl, groben Unfug, Schlägereien und ähnlichen Dingen, die die anderen Teilnehmer oder Außenstehende gefährden

oder behindern.

4. Informationspflicht der Personensorgeberechtigten

Mit der Anmeldung zur Ferienfreizeit verpflichten sich die

Personensorgeberechtigten die Freizeitleitung umfassend über Ihr Kind zu informieren. Die Informationspflicht beinhaltet insbesondere folgende Bereiche:

a) ansteckende Krankheiten, gesundheitliche Beschwerden oder Allergien, unter denen das Kind dauerhaft leidet oder die in der Zeit vor dem Lager auftreten

b) außergewöhnliche Verhaltensweisen des Kindes ( z.B. Bett nässen, oder Schlaf wandeln)

Diese Informationen sind für die Betreuer sehr wichtig, um für Ihr Kind angemessen die Verantwortung übernehmen zu  können. Selbstverständlich fallen diese Informationen unter unsere Schweigepflicht und werden nicht an

Außenstehende weitergeleitet.

5. Rücktritt durch den Reiseveranstalter

Der Reiseveranstalter ist aus folgenden Gründen dazu  berechtigt von seinem Vertrag zurückzutreten:

a) Beim Auftreten ansteckender Krankheiten, liegt es nach Rücksprache mit einem Arzt im Ermessen der Freizeitleitung, den erkrankten Lagerteilnehmer nach Hause zu schicken. Die dadurch entstehenden Kosten trägt der Teilnehmer bzw. die Erziehungsberechtigten.

b) Versäumen die Personensorgeberechtigten der Freizeitleitung wesentliche Informationen über Ihr Kind zukommen zu lassen, ist diese berechtigt, den Reisevertrag umgehend aufzulösen. Dadurch entstehende Kosten entfallen zu Lasten der Personensorgeberechtigten.

6. Reise – Versicherungen

Eine Reiserücktrittskostenversicherung ist im Reisepreis nicht eingeschlossen. Ihr Kind wird für die Zeit des Lagers von uns zusätzlich kranken-, unfall- und haftpflichtversichert.

7. Pass-, Visa- und Zollbestimmungen

Bei Auslandsfreizeiten ist ein gültiger Personalausweis / Kinderausweis bzw. ein Reisepass erforderlich. Teilnehmer, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, müssen sich rechtzeitig ein Visum für die jeweiligen Reise- und

Aufenthaltsländer besorgen. Für die Einhaltung der Devisen – und Zollbestimmungen ist jeder Teilnehmer selbst  verantwortlich.

8. Um einen evtl. unsachgemäßen Gebrauch von Medikamenten zu vermeiden, dürfen nur die von ihrem Kind regelmäßig einzunehmenden Medikamente mitgenommen werden. Die ärztliche Versorgung wird gegebenenfalls durch die Ärzte vor Ort wahrgenommen.

9. Für persönliche Gegenstände, insbesondere Wertgegenstände, die auf die Freizeit mitgebracht werden, sowie für das Geld, welches nicht zur Aufbewahrung

beim FreizeitleiterInnenteam abgegeben wird, kann keine Haftung übernommen werden.
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